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Unsere Forderungen 
Seit Beginn der Hoffnungsträger:inne-Initiative ist Jugendbeteiligung 
eine unserer Forderung. Weil Jugendbeteiligung kein Zusatzangebot 
ist, sondern Voraussetzung für eine lebendige und zukunftsfähige Kir-
che. Junge Menschen bringen wichtige Perspektiven, Erfahrungen und 
Ideen ein und müssen deshalb auf allen Ebenen verbindlich an Ent-
scheidungen beteiligt werden. Das passiert bisher unzureichend, siehe Kapitel: Prob-
lemstellung. 
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1. Junge Menschen von Anfang an beteil igen  

Nicht über junge Menschen entscheiden, sondern mit ihnen gemeinsam Zukunftskirche 
gestalten. 

Junge Menschen müssen von Beginn an, an allen Entscheidungen beteiligt werden, die 
sie betreffen – nicht erst im Synodalen Prozess oder bei fertigen Vorlagen. Beteiligung 
beginnt bei der Entwicklung von Ideen, nicht erst bei deren Bewertung. 
Das gilt auch und gerade für die Entwicklung von Kinder- und Jugendbeteiligungsstruk-
turen und deren Rahmenbedingungen. 

 2. Verbindliche Rahmenbedingungen schaffen  

Jugendbeteiligung braucht klare Regeln, Ressourcen und Verbindlichkeit.  

Jugendbeteiligung darf nicht vom Engagement Einzelner abhängen. Sie braucht feste 
Strukturen, ausreichende Ressourcen, zielgruppengerechte, gut kommunizierte und 
transparente Prozesse, eine Befähigung der jungen Menschen und vielfältige Beteili-
gungsmöglichkeiten auf allen Ebenen der Kirche. 

4. Koordinierungsstelle einrichten  

Eine starke Stelle für Jugendbeteiligung schaffen.  

Jugendbeteiligung braucht eine Koordinierungsstelle mit klaren Kompetenzen, ausrei-
chenden Ressourcen, dem notwendigen Wissen rund um Kinder- und Jugendbeteili-
gung, verbindlichen Mitwirkungsrechten und um die Ergebnisse verschiedener Ebenen 
zu bündeln Sie sichert Qualität, Kontinuität und die wirksame Koordinierung jugendli-
cher Beteiligung und kann gleichzeitig als Schlichtungsstelle dienen.  

3. Zeitnahe vielfältige Beteil igung statt Einheitslösung  

Es braucht zeitnah einen Beteiligungsmix für unterschiedliche junge Menschen. 

Konkret bedeutet das, dass es verschiedene Beteiligungsformen benötigt– dauerhaft 
und projektbezogen, digital und analog, offen und repräsentativ. Gleichzeitig müssen 
diese Beteiligungsformate flexibel und anpassungsfähig sein bleiben, da sich die Le-
benswelten, Bedürfnisse und Erwartungen kontinuierlich verändern. Nur ein vielfältiger 
und wandlungsfähiger Beteiligungsmix erreicht die unterschiedlichen Lebensrealitäten 
junger Menschen. 
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Problemstellung 
Nach der Definition des Sozialgesetz-
buchs sind Junge Menschen, die die 
noch nicht 27 Jahre alt sind.1 Und 
diese Junge Menschen sind Teil von 
Gesellschaft und von Kirche. Ihre Mei-
nung und Ansicht sind in einer zuneh-
mend adultistischen1 Gesellschaft 
wichtig und wertvoll für die Gegenwart 
und Zukunft. Aber sie sind aufgrund 
der demografischen Entwicklung eine 
Minderheit und ihre Perspektiven blei-
ben bspw. in den politischen und kirch-
lichen Gremien weitgehend unberück-
sichtigt. 

Viele junge Menschen erleben Kirche 
vor allem als Ort der Angebote – Got-
tesdienste, Chöre, Jugendarbeit, Frei-
zeiten, etc. –, jedoch selten als Raum, 
in dem sie in Strukturen, Finanzen oder 
Richtungsentscheidungen mitgestal-
ten können. 

Das „Handbuch für Kirchengemeinde-
rätinnen und Kirchengemeinderäte“2 
spricht daher eine deutliche Mahnung 
aus: ”Eine Kirche, die rückwärtsge-
wandt lebt und sich nicht an den kom-
menden Generationen orientiert, ge-
fährdet ihre eigene Zukunftsfähigkeit.” 
Orientierung bedeutet dabei nicht nur, 
junge Menschen als Zielgruppe wahr-
zunehmen, sondern sie aktiv und ver-
bindlich in Entscheidungsprozesse ein-
zubeziehen. Das bedeutet sie als Ex-
pert:innen der eigenen Lebensrealität 

 
*Adultismus bedeutet, dass jüngere Menschen 
wegen ihres Alters benachteiligt oder nicht ernst 
genommen werden. Dazu gehören auch Regeln 
und Strukturen, die diese Benachteiligung verur-
sachen oder verstärken. (nach https://link.sprin-
ger.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-
4614-5583-7_6) 

einzubinden und ihnen Gestaltungs-
freiheiten übertragen. 

Die Relevanz von Beteiligung zeigt die 
Sinus Jugendstudie 20243, die bei jun-
gen Menschen eine „gefühlte Einfluss-
losigkeit“ konstatiert. Sie wollen ge-
hört und ernst genommen werden und 
nennen als Barriere Nr.1 die „Erwachse-
nen“. Der Wunsch gehört zu werden 
und mitzureden bezieht sich ganz be-
wusst auch auf (Sport-)Vereine oder 
religiöse Gemeinschaften. 

Zwar gibt es die Möglichkeit sich in Kir-
chengemeinderatsgremien oder die 
Landessynode wählen zu lassen, diese 
Gremien entsprechen aber nicht den 
Rahmenbedingungen, die für Kinder- 
und Jugendbeteiligung (vereinfacht 
schreiben wir im Folgenden nur von Ju-
gendbeteiligung, meinen aber sowohl 
Kinder- als auch Jugendbeteiligung) 
geeignet sind oder diese begünstigen. 
Zum Beispiel Amtsperioden von 6 Jahre 
Amtszeit sind für Jugendliche in dieser 
von ständigen Veränderungen gepräg-
ten Entwicklungsphase nicht über-
schaubar und damit meistens ein Aus-
schlusskriterium. Machtgefälle, Anpas-
sungsdruck und undurchsichtige Ab-
läufe und Strukturen, sowie lange Ent-
scheidungs- und Umsetzungsrunden 
machen diese Beteiligungsmöglichkeit 
unattraktiv bis unmöglich. Zusammen-
gefasst stehen wir vor dem Problem, 
dass Entscheidungen, die alle Genera-

1 https://www.sozialgesetzbuch-
sgb.de/sgbviii/7.html  
2 https://www.service.elk-wue.de/media/Ar-
beitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinde-
ratshandbuch_2019.pdf 238-127 
3 https://www.sinus-institut.de/media-cen-
ter/presse/sinus-jugendstudie-2024 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-5583-7_6
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-5583-7_6
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-5583-7_6
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/7.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/7.html
https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.sinus-institut.de/media-center/presse/sinus-jugendstudie-2024
https://www.sinus-institut.de/media-center/presse/sinus-jugendstudie-2024
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tionen gleichermaßen betreffen, über-
wiegend von älteren Menschen getrof-
fen werden. 

Ohne verbindliche Regelungen und 
strukturierte Verfahren droht Beteili-
gung punktuell, symbolisch und abhän-
gig von Einzelpersonen zu bleiben. Dies 
mindert ihre Wirksamkeit, demotiviert 
Jugendliche und macht Kirche weniger 
attraktiv – gerade in einer Gesellschaft, 
in der junge Menschen hohe Erwartun-
gen an Teilhabe, Nachhaltigkeit und 
demokratische Mitbestimmung haben. 

Eine mittlerweile verbreitete Erkennt-
nis, ist es, dass Politikverdrossenheit 
junger Menschen durch eine Beteili-
gung dieser jungen Menschen begeg-
net werden kann.4 Diese Erkenntnis hat 
dazu geführt, dass auf kommunaler 
Ebene unterschiedliche jugendgemäße 
Formen zur Beteiligung gefunden wur-
den. Jetzt wird es Zeit, dass diese Ein-
zug in die evangelische Landeskirche in 
Württemberg erhalten, in ordentlichen 
Strukturen. Daher freuen wir uns über 
zwei Anträge am Anfang der 17. Lan-
dessynode – Antrag 09/265 Echte Be-
teiligung junger Menschen bei kirchli-
chen Entscheidungen und Antrag 
13/266 Ermöglichung und Schaffen von 
Jugendkirchengemeinderäten. 

Sie sind ein erster guter Schritt und wir 
freuen uns, dass strukturelle und ge-
setzliche Voraussetzungen geschaffen 

 
4 https://www.researchgate.net/publica-
tion/392551166_Jugend_und_Demokratie_Ana-
lysen_demokratisch_relevanter_Einstellun-
gen_junger_Menschen_in_Deutsch-
land_und_Europa_auf_Basis_des_Euro-
pean_Social_Survey & https://link.sprin-
ger.com/article/10.1007/s12054-022-00541-9  
5 https://www.elk-wue.de/fileadmin/Down-
loads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/An-

werden sollen und dass dabei alle Ebe-
nen in der Ev. Landeskirche berücksich-
tigt werden sollen. Wir wollen aller-
dings kritisieren, dass junge Menschen 
nur „beratend angehört / betei-
ligt“ werden sollen. Wie später in den 
Rahmenbedingungen aufgeführt, ist 
das aus unserer Sicht nicht ausrei-
chend und wir fordern, dass junge Men-
schen von Anfang an bei der Ausarbei-
tung gestaltend eingebunden werden. 
Beteiligung ist nicht nur Ziel, sondern 
auch Gestaltungsprinzip an dieser 
Stelle. Darüber hinaus ist uns wichtig, 
dass verschiedene Beteiligungsfor-
mate und -formen gleichwertig neben-
einander diskutiert werden. Ein Fokus 
z.B. rein auf Jugend-Checks, wie sie im 
Satz "Diese dienen als Instrument zur 
Folgenabschätzung von Entscheidun-
gen und Gesetzen im Siner der Zukunft 
der Kirche" konkret benannt sind, wird 
unserer Einschätzung nach echter Ju-
gendbeteiligung nicht gerecht. Denn 
echte Jugendbeteiligung kann nur ge-
lingen, wenn es Formate gibt, die ganz 
unterschiedliche junge Menschen an-
sprechen. Wir fordern daher verschie-
dene kontinuierliche Formate und For-
men miteinander zu einem Partizipati-
onsmix zu verzahnen, um alle jungen 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
zu erreichen. 

Uns ist es wichtig ganz klar zu benen-
nen, dass es uns nicht darum geht Alt 

traege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__An-
trag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jun-
gen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidun-
gen_.pdf 
6 https://www.elk-wue.de/fileadmin/Down-
loads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/An-
traege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__An-
trag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaf-
fen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://www.researchgate.net/publication/392551166_Jugend_und_Demokratie_Analysen_demokratisch_relevanter_Einstellungen_junger_Menschen_in_Deutschland_und_Europa_auf_Basis_des_European_Social_Survey
https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-022-00541-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-022-00541-9
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._09-26_Echte_Beteiligung_von_jungen_Menschen_bei_kirchlichen_Entscheidungen_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaffen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaffen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaffen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaffen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2026/Fruehjahrssynode/Antraege/TOP_16_-_Selbstaendige_Antraege__Antrag_Nr._13-26_Ermoeglichen_und_Schaffen_von_Jugendkirchengemeinderaeten_.pdf
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gegen Jung aufzustacheln oder die 
"jungen" alles alleine entscheiden zu 
lassen. Stattdessen sind wir zutiefst 
davon überzeugt, dass gerade im gene-
rationenübergreifenden Miteinander 
Kirche zukunftsfähig gestaltet werden 
kann. Gott hat uns alle gemeinsam in 
die Verantwortung für seine Kirche be-
rufen. Diesem Ruf - auch für die jüngere 
Generation - möchten wir unserer Ev. 
Landeskirche hier in Württemberg den 
Raum verschaffen, dass es gelingt ge-
meinsam und gleichberechtigt Kirche 
mitzugestalten. In dieser Problemfest-
stellung wird deutlich, dass das auf-
grund struktureller Hürden bisher nicht 
der Fall ist.  
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Argumente für Kinder- 
und Jugendbeteiligung 
Jugendbeteiligung ist kein „nice-to-
have“, sondern ein grundlegendes 
(Kinder-)Recht und ein zentraler Be-
standteil einer lebendigen Kirche. Sie 
schafft eine Gemeinschaft, in der alle 
Generationen Verantwortung über-
nehmen und sich gegenseitig berei-
chern. Beteiligung stärkt das Ver-
trauen und Gefühl der Zugehörigkeit7 
junger Menschen in Kirche und Gesell-
schaft, fördert ihre demokratischen 
Kompetenzen und bringt wertvolle Im-
pulse in kirchliche Entwicklungspro-
zesse ein.8Die Relevanz von Jugendbe-
teiligung wird aus verschiedenen Per-
spektiven unterstrichen: 

 Theologisch: „Die Christusge-
schichte kennt keine Zu-
schauer“ nach Karl Barth, daher 
(be)ruft Gott Menschen als Teil 
seiner Geschichte und setzt da-
bei auch auf junge Menschen9 
wie z. B. (Samuel (1 Sam 3), Jere-
mia (Jer 1,6f), Maria Lk 1,26–
38)). Auf junge Menschen (David 
oder Timotheus (1. Tim 4,12), 
mit ihren prophetischen und kre-
ativen Potenziale und Ideen, Kir-
che mitzugestalten und zu erneu-
ern. Jesus ruft die Kinder zu sich, 
stellt sie und ihre Form des Glau-
bens in die Mitte; er traut ihnen 
zu, sein Reich mitzugestalten, 
macht sie zu Vorbildern (Mk 

 
7 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddia-
loge_IAF_EH.pdf S8 
8 https://www.aej.de/politik/jugendverba-
ende/jugendverbaende-als-politische-akteure 

10,13–16, Mt 18,3). Wie alle 
Menschen sind sie in die Nach-
folge gerufen und damit berufen 
mit anderen Verantwortung zu 
tragen, ihre Gaben einzubringen 
und Kirche aktiv mitzugestalten. 
Der Geist Gottes macht keine Al-
tersunterschiede. Auch in unse-
rer kirchlichen Praxis wird ersicht-
lich, dass auch Kinder und Ju-
gendliche Teil der christlichen Ge-
meinschaft sind. Indem wir uns 
für die Kindertaufe aussprechen, 
machen wir deutlich: Gottes Ja 
und sein Segen gilt für alle. Mit 
der Konfirmation bestätigen Ju-
gendliche dieses Ja. Sie werden 
so auch kirchenrechtlich gesehen 
vollwertige Glieder der Kirche. Ju-
gendbeteiligung ist Ausdruck des 
Priestertums aller Gläubigen. 
Wenn junge Menschen auch in 
theologischen Denkprozessen 
nicht beteiligt werden, geht eine 
wichtige Perspektive verloren. 

 Demografisch: Junge Menschen 
sind nicht nur die Zukunft der Kir-
che, sondern bereits heute ein 
wesentlicher und zahlenmäßig 
relevanter Teil der kirchlichen Ge-
meinschaft. 10 Aus demografi-
scher Perspektive ist ihre Beteili-
gung deshalb nicht optional, son-
dern notwendig, um die reale Al-
tersstruktur der Kirche angemes-
sen abzubilden und ihre langfris-
tige Handlungsfähigkeit zu si-
chern. Da junge Menschen im 

9 Rolf, Sobbe & von Schemm (2026). Verantwor-
tung jünger denken (987-3-86687-419-0) 
10 https://www.ejb.de/Dateien/Down-
loads/Landesjugendkammer/Beschlu-
esse/20250629_Beschluss_Junge_Men-
schen_brauchen_Raeume.pdf  

https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://www.aej.de/politik/jugendverbaende/jugendverbaende-als-politische-akteure
https://www.aej.de/politik/jugendverbaende/jugendverbaende-als-politische-akteure
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkammer/Beschluesse/20250629_Beschluss_Junge_Menschen_brauchen_Raeume.pdf
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkammer/Beschluesse/20250629_Beschluss_Junge_Menschen_brauchen_Raeume.pdf
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkammer/Beschluesse/20250629_Beschluss_Junge_Menschen_brauchen_Raeume.pdf
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkammer/Beschluesse/20250629_Beschluss_Junge_Menschen_brauchen_Raeume.pdf
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Vergleich zu älteren Generatio-
nen oft eine geringere zahlenmä-
ßige Repräsentanz haben, 
braucht es starke und verbindli-
che Strukturen, die sicherstellen, 
dass ihre Stimmen nicht unterge-
hen, sondern wirksam in Ent-
scheidungsprozesse eingebracht 
werden können. 

 Rechtlich: Die Ev. Kirche in Würt-
temberg hat in ihren Ordnungen 
bereits Partizipation in der Ju-
gendarbeit festgeschrieben: z. B. 
in der Ordnung der Jugendarbeit 
Nr. 200 wird als Wesensmerkmal 
Evangelischer Jugendarbeit Frei-
willigkeit, Partizipation und 
Selbstorganisation auf allen Ebe-
nen der Kirche genannt.11  
Darüber hinaus ist Partizipation 
Junger Menschen unter anderem 
in der UN-Kinderrechtskonven-
tion, der Charta der Grundrechte 
der EU, dem BGB, dem SGB, der 
Gemeindeordnung BW und sogar 
im Baugesetzbuch festgeschrie-
ben. 

 Demokratietheoretisch: Demo-
kratie ist keine Selbstverständ-
lichkeit und muss eingeübt wer-
den. Dafür kann die Kirche mit ih-
ren demokratischen Prozessen 
ein Lernort sein, an dem alle - ge-
nerationenübergreifend - eben 
auch junge Menschen erste de-
mokratische Erfahrungen sam-
meln. Und Demokratie lebt von 
der aktiven Beteiligung aller, weil 

 
11 https://www.kirchenrecht-ek-
wue.de/document/17189  
12 Rolf, Sobbe & von Schemm (2026). Verantwor-
tung jünger denken (987-3-86687-419-0) 
13 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Ju-
genddialoge_IAF_EH.pdf S8 

Beteiligung die Legitimität von 
Entscheidungen stärkt und ihre 
Kontrolle ermöglicht. Fehlt diese 
Mitwirkung, kann dies zu Frustra-
tion führen und Politikverdros-
senheit begünstigen.12 

 Entwicklungspsychologisch: Kin-
der und Jugendliche lernen ihre 
Interessen zu vertreten, Diskurse 
zu führen und Kompromisse ein-
zugehen, in dem sie bereits als 
mündige Bürger:innen partizipie-
ren. Dadurch erfahren sie persön-
lich Selbstwirksamkeit und 
grundsätzlich wird das Vertrauen 
in demokratische Prozesse ge-
stärkt.13 

 Innovationstechnisch: Jugendli-
che haben spezifische Sichtwei-
sen und Impulse, die über die en-
gen Grenzen jugendspezifischer 
Angebote hinausgehen. Sie brin-
gen neue Ideen ein, sind sensibel 
für gesellschaftliche Entwicklun-
gen und oftmals bereit, eingefah-
rene Denkmuster zu verlassen. 
Dadurch sind sie ein wichtiges 
Korrektiv und Innovationsmo-
tor.14 

 

 

Jugendbeteiligung ist keine Option für 
Kirche, sondern ihr Auftrag. Sie ist bib-
lisch begründet, geistlich notwendig 
und unverzichtbar für die Zukunftsfä-
higkeit von Kirche. 
 

14 https://jugendpolitikberatung.de/wp-con-
tent/uploads/2021/05/Langversion-der-Defini-
tion-Jugendpolitikberatung-1.pdf und  
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Ju-
genddialoge_IAF_EH.pdf S98 

https://www.kinderrechtskonvention.info/beruecksichtigung-der-meinung-des-kindes-3518/
https://www.kinderrechtskonvention.info/beruecksichtigung-der-meinung-des-kindes-3518/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1671.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/8.html
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/Abteilung_III/jugend/pdf/faltblatt_41a_gemeindeordnung_16.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__3.html
https://www.kirchenrecht-ekwue.de/document/17189
https://www.kirchenrecht-ekwue.de/document/17189
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf


11 

Wir schließen uns den Argumenten für 
Beteiligung des Deutschen Kinderhilfs-
werks15 an: 

 Kinder und Jugendliche sind Ex-
pert:innen in eigener Sache und 
diese Perspektive ist relevant16 
(Kinderbeteiligung ist mit richti-
gen Methoden ab dem Alter von 
4 Jahren möglich.)17 

 Kinder und Jugendliche helfen, 
neue Entwicklungen rechtzeitig 
zu erkennen und anzugreifen.18 

 Kinder und Jugendliche sind 
manchmal stärker als Erwach-
sene bereit, Denkschablonen zu 
verlassen und kreative und neu-
artige Lösungen zu erdenken.19 

 Es entsteht ein Dialog der Ge-
nerationen und das Gemeinwe-
sen wird belebt. 

 Kinder und Jugendliche machen 
unmittelbar demokratische Er-
fahrungen20 

 

 

 

 

 

 

"Aber dass wir quasi gelernt haben, da 
sachlich zu kommunizieren und uns 

andere Meinungen anzuhören, die viel-
leicht auch zu verstehen oder nachzu-

vollziehen, ich glaube, da haben wir 
alle eine recht große Entwicklung ge-
macht." (weiblich, 18 Jahre, Landkreis 

6, Zeile 323) 21

 
15 https://www.dkhw.de/filead-
min/Redaktion/1_Unsere_Ar-
beit/1_Schwerpunkte/3_Be-
teiligung/3.11_Studie_Beteiligungs-
rechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kin-
dern_und_Jugendlichen.pdf  
16 https://www.dbjr.de/artikel/mitwirkung-
mit-wirkung & https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6
c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-quali-
taetsstandards-fuer-kinder-und-ju-
gendbeteiligung-data.pdf 
17 http://www.kinderpolitik.de/images/down-
loads/Beteiligungs-
bausteine/a/Baustein_A_1_7.pdf  

 

 

 
„… selbstbestimmte Partizipation an 
politischen, gesellschaftlichen und 

kirchlichen Gestaltungsprozessen sind 
dafür [Ehrenamt] unabdingbar.“  – 

KMU 622 

  

18 https://jugendpolitikberatung.de/wp-con-
tent/uploads/2021/05/Langversion-der-Defi-
nition-Jugendpolitikberatung-1.pdf  
19 https://jugendpolitikberatung.de/wp-con-
tent/uploads/2021/05/Langversion-der-Defi-
nition-Jugendpolitikberatung-1.pdf  
20 https://doi.org/10.5771/9783748932628  
21 https://www.eh-ludwigsburg.de/filead-
min/user_upload/Forschung/Forschungspro-
jekte/2024-07-31_Ergebnisbericht_Ju-
genddialoge_IAF_EH.pdf S91 
22 https://www.aej.de/arbeit/evangelische-ju-
gendarbeit/kirchenmitgledschaftsunter-
suchung-kmu6  

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
https://www.dbjr.de/artikel/mitwirkung-mit-wirkung
https://www.dbjr.de/artikel/mitwirkung-mit-wirkung
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
http://www.kinderpolitik.de/images/downloads/Beteiligungsbausteine/a/Baustein_A_1_7.pdf
http://www.kinderpolitik.de/images/downloads/Beteiligungsbausteine/a/Baustein_A_1_7.pdf
http://www.kinderpolitik.de/images/downloads/Beteiligungsbausteine/a/Baustein_A_1_7.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748932628
https://www.eh-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Forschungsprojekte/2024-07-31_Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://www.eh-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Forschungsprojekte/2024-07-31_Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://www.eh-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Forschungsprojekte/2024-07-31_Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://www.eh-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Forschungsprojekte/2024-07-31_Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://www.aej.de/arbeit/evangelische-jugendarbeit/kirchenmitgledschaftsuntersuchung-kmu6
https://www.aej.de/arbeit/evangelische-jugendarbeit/kirchenmitgledschaftsuntersuchung-kmu6
https://www.aej.de/arbeit/evangelische-jugendarbeit/kirchenmitgledschaftsuntersuchung-kmu6
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Rahmenbedingungen 
für gelingende  
Kinder- und Jugend-
beteiligung 



 

13 

Rahmenbedingungen 
Die Verankerung von Jugendbeteili-
gung in der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg erfordert nicht 
nur strukturelle Anpassungen, son-
dern auch ein umfassendes Umdenken 
in Haltung, Kommunikation und Pra-
xis.  

Die Möglichkeiten, der Beteiligungs-
willen und die Formen für erfolgreiche 
Beteiligung junger Menschen unter-
scheidet sich von denen älterer Men-
schen. Mit bestimmten Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen kann 
die Beteiligung und die Zusammenar-
beit unterstützt und gefördert wer-
den. Diese sollen sich an den „Quali-
tätsstandards für Kinder- und Jugend-
beteiligung“23 orientieren, da sie ge-
meinsam mit Interessenvertretungen 
von jungen Menschen erarbeitet wur-
den und somit deren Perspektiven und 
Erfahrungen direkt einbeziehen. 

Kompromisslos ist dabei, dass Jugend-
beteiligung grundsätzlich - auf allen 
Strukturebenen der Landeskirche, wie 
auf Ebene der Landeskirche (Synode), 

auf Kirchenbezirksebene (Bezirkssy-
node) und auf Ebene der Kirchenge-
meinden (Kirchengemeinderat) - etab-
liert wird.  

Die folgenden Rahmenbedingungen 
skizzieren ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit grundlegende Voraussetzun-
gen, damit die Akzeptanz und Gelin-
genschance gesteigert wird. 

Weiterführende Links: 

 Position des DBJR zur 
wirksamen Beteiligung 
junger Menschen 
https://www.dbjr.de/fileadmin/Po-
sitionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf 

 Kriterien guter Jugend-
beteiligung – kompakte 
Orientierung für wir-
kungsvolle Beteiligungs-
prozesse  
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/up-
loads/2022/05/Policy-Paper-BMUV-Kriterien-gu-
ter-Jugendbeteiligung_Kurzfassung.pdf 

 20 Qualitätsmerkmale 
für starke Kinder- und 
Jugendparlamente 
https://www.kinderrechte.de/betei-
ligung/starke-kinder-und-jugendparlamente-
1/qualitaetsmerkmale/

3.1. Mindset in Kirche 
3.1.1 Einführung  
Die Kirche muss Jugendbeteiligung - 
auf allen Strukturebenen der Landes-
kirche - als selbstverständlich und be-
reichernd anerkennen. Statt junge 
Menschen als passive Adressaten 

 
23 https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6

kirchlicher Angebote zu sehen, müs-
sen sie als aktive Mitgestalter:innen 
verstanden werden, deren Beiträge 
Kirche prägen. Das Mitwirken von jun-
gen Menschen ist Vorteil für die Kir-
che, es muss als Notwendigkeit für in-
novative, nachhaltige und akzeptierte 
Entwicklungen und Entscheidungen 

c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-quali-
taetsstandards-fuer-kinder-und-ju-
gendbeteiligung-data.pdf  

https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Paper-BMUV-Kriterien-guter-Jugendbeteiligung_Kurzfassung.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Paper-BMUV-Kriterien-guter-Jugendbeteiligung_Kurzfassung.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Paper-BMUV-Kriterien-guter-Jugendbeteiligung_Kurzfassung.pdf
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente-1/qualitaetsmerkmale/
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente-1/qualitaetsmerkmale/
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente-1/qualitaetsmerkmale/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
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und als visionäres Miteinander für die 
Zukunftskirche verstanden werden. 

Dieser Kulturwandel bedeutet, dass 
kirchliche Leitung, Mitarbeitende und 
Gremien eine offene Haltung gegen-
über jugendlichen Perspektiven entwi-
ckeln und bereit sind, Verantwortung 
zu teilen und Macht zu delegieren. 
Fehler und Lernprozesse bei Beteili-
gungsprozessen werden als Chance 
zur Weiterentwicklung angenommen. 

Die evangelische Kirche ist aufgerufen, 
Jugendbeteiligung nicht nur als orga-
nisatorische Maßnahme zu begreifen, 
sondern als Ausdruck einer geistlichen 
und gesellschaftlichen Haltung. Ju-
gendbeteiligung wird hier nicht nur als 
Spielart kirchlicher Jugendarbeit ge-
deutet, sondern im Kontext strategi-
scher Kirchenentwicklung der Zukunft 
als profilierte kirchliche Arbeitsform 
betrachtet, der ein eigener Rang zu-
kommen soll.24 „Mindset“25 meint in 
diesem Kontext das gemeinsame 
Selbstverständnis von Haupt- und Eh-
renamtlichen, Jugendlichen und Ent-
scheidungsträger:innen darüber, wel-
che Rolle junge Menschen in der Kirche 
spielen – nicht nur als Empfangende, 
sondern als Mitgestaltende. 

Beteiligung junger Menschen scheitert 
bislang häufig nicht nur an fehlenden 
Strukturen, sondern auch an einer Kul-
tur der Unsicherheit, Vorstellungen 
von Bevormundung oder einem fehlen-
den Bewusstsein für die Potenziale 
junger Perspektiven. Viele Verantwort-
liche erleben Jugendbeteiligung als 

 
24 https://www.aej.de/fileadmin/user_up-
load/Glaube/Jugendkir-
chen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Ju-
gendkirche_u._Dimensionen_von_Ge-
meinde.pdf 

Zusatzaufgabe, nicht als integralen 
Bestandteil kirchlichen Handelns. 

Ausdruck des „Priestertums aller Gläu-
bigen“ (1. Petrus 2.9) sind die Kirchen-
gemeinderats- und Synodalstruktu-
ren.26 Kirche ist die Gesamtheit und 
Gemeinschaft aller Glieder, dazu gehö-
ren auch die jungen Menschen und 
nächsten Generationen. 

3.1.2 Maßnahmen 
Durch die rechtliche und strukturelle 
Verankerung von Jugendbeteiligung, 
wie sie im nächsten Kapitel 3.2 Beteili-
gungsformate in stabilen Strukturen 
und langfristigen Formaten näher be-
schrieben wird, werden damit Men-
schen in der Kirche zwangsläufig in 
Kontakt kommen. Zwangsläufig oder 
zwanghaft ist aber oftmals keine gute 
Voraussetzung – es braucht mehr als 
Appelle und Arbeitsaufträge, es 
braucht Selbstverpflichtung, Vorbilder 
und konkrete Ressourcen. 

Folgende Maßnahmen schlagen wir 
dafür vor: 

1. Symbolische Ebene 

 Die Landessynode erarbeitet 
mit jungen Menschen ein Leit-
bild „Jugend gestaltet Kir-
che“ und beschließt dieses. 

 Schriften, Handlungsempfeh-
lungen und ähnliches werden 
überarbeitet und um den As-
pekt der Jugendbeteiligung er-
weitert. Beispielhaft ist hier das 

25 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf  
26 https://www.ekd.de/Priestertum-aller-
Glaeubigen-Basiswissen-Glauben-11246.htm  

https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Glaube/Jugendkirchen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Jugendkirche_u._Dimensionen_von_Gemeinde.pdf
https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Glaube/Jugendkirchen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Jugendkirche_u._Dimensionen_von_Gemeinde.pdf
https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Glaube/Jugendkirchen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Jugendkirche_u._Dimensionen_von_Gemeinde.pdf
https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Glaube/Jugendkirchen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Jugendkirche_u._Dimensionen_von_Gemeinde.pdf
https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Glaube/Jugendkirchen_Hub/2024_Subjektive_Theorien_Jugendkirche_u._Dimensionen_von_Gemeinde.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.ekd.de/Priestertum-aller-Glaeubigen-Basiswissen-Glauben-11246.htm
https://www.ekd.de/Priestertum-aller-Glaeubigen-Basiswissen-Glauben-11246.htm
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„Handbuch für Kirchengemein-
derätinnen und Kirchengemein-
deräte“27 zu nennen.  

 Entwicklung einer Kommunika-
tionskampagne „Jugend gestal-
tet Kirche“ (In Übereinstim-
mung mit 3.4 Kommunikation 
zu und in Beteiligungsmöglich-
keiten). 

2. Strukturelle Ebene 

 Erstellung eines regelmäßigen 
Beteiligungsberichts für die 
Landessynode. 

 Verankerung von Beteiligung in 
Zielvereinbarungen für alle Ak-
teure auf sämtlichen strukturel-
len Ebenen der Landeskirche. 
(Ordnungen, Selbstverständ-
nisse, Arbeitsaufträgen). 

 Definition und Ausbau von Fi-
nanzierungsmöglichkeiten für 
Beteiligungsformate. 

3. Personelle Ebene 

 Fortbildung für Haupt- und Eh-
renamtliche in jugendgerechter 
Beteiligung. 

 Aufbau eines Mentor:innen-
Netzwerks zur Begleitung von 
jungen Menschen in Gremien. 

 Entwicklung eines Kriterienka-
talogs und eines Zertifikats zur 
Auszeichnung von Kirchenge-
meinde mit hoher Jugendparti-
zipation. 

4. Evaluative Ebene 

 Instrumente der permanenten 
Feedback-Schleifen und Evalua-
tion, die von den unterschiedli-
chen Ebenen selbst durchge-
führt werden. Hierbei soll auf al-
len Ebenen das gleiche Tool und 
Struktur verwendet werden. 

 Jugendbeteiligung wird in die 
Visitation in Kirchenbezirk und 
Kirchengemeinden integriert. 

3.2 Beteiligungsformate in stabi-
len Strukturen und langfristigen 
Formaten 
3.2.1 Einführung 
Jugendbeteiligung darf nicht von Ein-
zelpersonen abhängen oder in unver-
bindlichen Projekten steckenbleiben. 
Damit Beteiligung wirksam, nachhaltig 
und verlässlich wird, braucht es insti-
tutionell abgesicherte Strukturen: 

 
27 https://www.service.elk-wue.de/media/Ar-
beitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinder-
atshandbuch_2019.pdf 

feste Sitze, klare Rechte, kontinuierli-
che Gremienarbeit, wiederkehrende 
Projekte und gesicherte Ressourcen.28 
Nur so können junge Menschen als 
verbindliche Akteur:innen Teil der 
kirchlichen Entscheidungsprozesse 
werden. 

Projektbezogene oder freiwillige Betei-
ligung führt häufig zu Strohfeuer-Ef-
fekten. Sie ist abhängig vom Engage-
ment Einzelner und bricht weg, wenn 

28 https://www.dbjr.de/artikel/jugendparla-
mente-als-ein-format-der-kommunalen-ju-
gendbeteiligung 

https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.service.elk-wue.de/media/Arbeitshilfen/Handbuecher/kirchengemeinderatshandbuch_2019.pdf
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
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diese nicht mehr aktiv sind. Demge-
genüber zeigen Erfahrungen aus ande-
ren Landeskirchen: Strukturell veran-
kerte Beteiligung führt zu kontinuierli-
chem Dialog, mehr Vertrauen und grö-
ßerer Verbindlichkeit. Strukturell ver-
ankerte Beteiligung garantiert, dass 
Meinungen und Positionen junger 
Menschen ernst genommen werden 
müssen und als Grundlage für Kom-
mendes dienen.29 

Dabei sind sowohl regionale als auch 
landeskirchliche Ebenen zu berücksich-
tigen (z.B. Dekanatsjugendringe, Lan-
deskirchenebene). 

3.2.2 Beispiele 
Die Nordkirche hat in ihrer Landessy-
node Jugenddelegierte mit Rede- und 
Antragsrecht. Zudem wurde 2021 ein 
eigenes Kinder- und Jugendgesetz ver-
abschiedet, das verbindliche Beteili-
gung auf allen Ebenen vorsieht.30 

Die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau hat den Jugend-Check etab-
liert.31 (Siehe 4.3 Jugend-Checks) 

3.2.3 Weiterführende Links 
 Fact Sheet: Struktu-

relle Verankerung von 
Jugendbeteiligung 
https://www.komkjb.de/filead-
min/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-10-
28_Fact_Sheet_strukturelle_Verankerung.pdf 

 Strukturelle Veranke-
rung von Jugendbetei-
ligung: Modelle, Typen 
und Entwicklungsstu-
fen https://jugendpolitikberatung.de/wp-con-
tent/uploads/2025/04/1.-Wuerfel_lang_Niveau-
stuf_u_Typen_Strkt_Verank_neu_3_2025.pdf  

 Die Partizipationspy-
ramide: Orientierung 
für den Grad echter 
Mitbestimmung  
http://www.partizipationspyramide.de/  

 Das Beteiligungswür-
fel-Modell: ein Reflexi-
onstool zur Betrach-
tung von Beteiligung 
aus sechs Perspektiven.https://www.re-
flexionstool-demokratiebildung.de/materialien/mo-
dell-der-beteiligungswuerfel 

3.3 Umfang von Jugendbeteili-
gung 
3.3.1 Einführung 
Jugendbeteiligung in der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
soll nicht auf traditionelle Jugendthe-
men beschränkt bleiben, sondern alle 

 
29 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf 
30 http://www.nordkirche.de/nachrichten/na-
chrichten-detail/nachricht/jugenddelegierte-

Bereiche umfassen, die junge Men-
schen betreffen – sei es direkt, mittel-
bar oder langfristig:32 

 direkt, wie bspw. Jugendarbeit, 
Bildung, Digitalisierung, 

 mittelbar, wie bspw. Personal-
entscheidungen, Finanzfragen, 

auf-der-landessynode-wir-haben-etwas-zu-
sagen  
31 https://ev-jugendcheck.de  
32 https://www.dbjr.de/artikel/jugendparla-
mente-als-ein-format-der-kommunalen-ju-
gendbeteiligung 

https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-10-28_Fact_Sheet_strukturelle_Verankerung.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-10-28_Fact_Sheet_strukturelle_Verankerung.pdf
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https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2025/04/1.-Wuerfel_lang_Niveaustuf_u_Typen_Strkt_Verank_neu_3_2025.pdf
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 langfristig, wie bspw. Klimapoli-
tik, Immobilienstrategie. 

Diese Entscheidungen prägen die Zu-
kunft der Kirche und damit auch das 
Lebensumfeld junger Menschen. 

Jugendliche haben spezifische Sicht-
weisen und Impulse, die über die en-
gen Grenzen jugendspezifischer Ange-
bote hinausgehen. 

Die Gefahr besteht darin, Jugendbetei-
ligung auf „Kinder- und Jugendfra-
gen“ zu reduzieren. Dies würde bedeu-
ten, Jugendliche weiterhin zu Objekten 
von Entscheidungen zu machen, statt 
sie als Subjekte in allen kirchlichen Be-
reichen und auf allen Strukturebenen 
der Landeskirche ernst zu nehmen.  

Zusätzlich zum eben beschriebenen in-
haltlichen Umfang, sind die Einfluss-
möglichkeiten in den Beteiligungspro-
zessen zu beachten und zu gestalten. 
Dieser beginnt damit, dass es Möglich-
keiten für junge Menschen geben 
muss Themen einzubringen.33   
Weiter soll Jugendbeteiligung schon 
stattfinden, bevor ein Antrag oder Ge-
setzestext formuliert oder bevor Ent-
scheidungsoptionen feststehen. Junge 
Menschen sollen bereits bei Erarbei-
tung einbezogen werden.  
Diese Beteiligung soll dann auch nicht 
enden, wenn Meinungen gesammelt 
und Texte „Korrektur“ gelesen wur-
den, vielmehr sollen junge Menschen 
in die weiteren Entwicklungen einbe-
zogen werden.34 Es gibt viele junge 

 
33 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2025/Hintergrundpapier_Ju-
gendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf  
34 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf  

Menschen, die sich über die Entwick-
lung hinaus auch bei der Umsetzung 
beteiligen wollen. 

Außer Frage muss dann stehen, dass 
gemeinsam entwickelte, beschlossene 
Entscheidungen auch umgesetzt wer-
den.35 

3.3.2 Maßnahmen 
Bei diesem Punkt gibt es keine direk-
ten generellen Maßnahmen. Bei und 
mit der Veränderung der Kultur, der 
Umsetzung von konkreten Beteili-
gungsformaten und rechtlichen Fest-
legungen muss auf diese Rahmenbe-
dingung geachtet werden. 

3.3.3 Weiterführende Links 
 5 Stufen der Veran-

kerung  
https://www.kom-
kjb.de/fileadmin/user_up-
load/KomKJB/Online-
FoBi/2024-07-10_FactSheet_Beteili-
gungsw%C3%BCrfel.pdf  

35 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf  

https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2025/Hintergrundpapier_Jugendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf
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3.4 Kommunikation zu und in Be-
teiligungsmöglichkeiten 
3.4.1 Einführung 
Transparente und verlässliche Kom-
munikation ist eine Grundvorausset-
zung für gelingende Jugendbeteili-
gung. Dabei geht es um mehrere Ebe-
nen: 

 Information über Beteiligungs-
möglichkeiten: Jugendliche müs-
sen wissen, wo, wie und wann sie 
sich beteiligen können, sowie 
welche Strukturen und Prozesse 
bei der Beteiligung Anwendung 
finden. Wichtig ist hierbei eine 
Abschätzung, wie lange die Um-
setzung geplant ist, damit Ent-
täuschungen vorgebeugt wird, 
wenn der versprochene Effekt 
erst spät Wirkung zeigt.36 

 Transparenz über Rahmen und 
Einflussmöglichkeiten: Es muss 
vorab geklärt und kommuniziert 
sein, ob junge Menschen beraten 
oder mitentscheiden, sowie wel-
che Spielräume und Grenzen der 
Beteiligung bestehen und ob ei-
gene Themen eingebracht wer-
den können.37 

 Kommunikation während des Be-
teiligungsprozesses: Beteiligung 
braucht kontinuierliche Rückmel-
dung über den Stand, den Zeitho-
rizont der Umsetzung und even-
tuelle Veränderungen. 

 
36 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf  
37 https://jugendstrategie.de/wp-content/up-
loads/2025/05/250430-SSPI-AB-
NAP_v12_BF.pdf  
38 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/de-
liver/index/docId/5094/file/Ergebnisber-
icht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf S97 

 Updates nach Entscheidungen: 
Jugendliche müssen erfahren, 
was aus ihren Beiträgen gewor-
den ist, welche Vorschläge über-
nommen oder verändert wurden 
– und warum.38 

Kommunikation bedeutet also nicht 
nur die Einladung zur Beteiligung, son-
dern umfasst den gesamten Prozess: 
von der Information über die Möglich-
keiten bis hin zur konsequenten Rück-
meldung nach der Umsetzung. 

Basierend auf der Studie Demokrati-
sche Partizipation in der Jugendver-
bandsarbeit39 hat Robby Höschele 
2023 schon herausgehoben: “Bezie-
hungen zu Hauptamtlichen und leiten-
den Ehrenamtlichen sind eine wichtige 
Grundlage, um für Ämter und Aufga-
ben in Gremien angefragt zu werden. 
Die Aufgaben und Zugänge zu einzel-
nen Gremien sind oft nicht sehr be-
kannt und transparent.”40 

Eine der größten Frustrationen in Be-
teiligungsprozessen entsteht, wenn 
Jugendliche nicht erfahren, ob ihre 
Ideen gehört, geprüft oder umgesetzt 
wurden. Fehlende Rückmeldung führt 
schnell zu Enttäuschung, Resignation 
und dem Eindruck von „Scheinbeteili-
gung“. Verlässliche Kommunikation 
hingegen motiviert, stärkt das Ver-
trauen und macht Beteiligung sicht-
bar. 

39 https://www.nomos-shop.de/de/p/demo-
kratische-partizipation-in-der-jugendverband-
sarbeit-gr-978-3-8487-7476-0 S113 
40 https://www.ejwue.de/wp-content/up-
loads/2023/04/Impulse-Demokratiebild-
ung.pdf  
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Kommunikation ist deshalb keine Ne-
benaufgabe, sondern integraler Be-
standteil einer Beteiligungskultur: Be-
teiligung braucht Transparenz, Feed-
backschleifen und Sichtbarkeit nach 
innen und außen. 

3.4.2 Maßnahmen 
Junge Menschen müssen informiert 
werden, an welchen Stellen und in wel-
cher Art und Weise sie sich beteiligen 
können. Dazu würde sich eine Digitale 
Plattform anbieten (z. B. jugend.elk-
wue.de) mit einer Übersicht über aktu-
elle Beteiligungsmöglichkeiten, dem 
Rahmen und dem Einflussbereich. 

Eine mögliche Koordinierungsstelle 
entwickelt ein standardisiertes Tool. 
Dieses Formular wird vor Beginn eines 
Beteiligungsprozesses ausgefüllt, 
möglicherweise auch gemeinsam mit 
den beteiligten Jugendlichen. Es um-
fasst: 

 Themenfeld und Anlass, 

 Form und Tiefe der Beteiligung, 
 Rechte und Pflichten beider Sei-

ten, 
 Kommunikationswege, 
 Unterstützungsangebote, 
 Rückmeldefristen. 

Die Vereinbarung ist kein Vertrag im 
juristischen Sinne, sondern ein Ver-
ständigungsinstrument zur Klärung 
gemeinsamer Erwartungen. 

Für die Beteiligungsmöglichkeiten, als 
auch für eingebrachte Themen durch 
junge Menschen empfiehlt sich ein 
Standardisiertes Rückmeldeverfahren, 
das in Zusammenarbeit mit jungen 
Menschen erarbeitet wurde: Jede ein-
gebrachte Jugendperspektive wird be-
antwortet – mit Begründung für An-
nahme, Modifikation oder Ablehnung 
bzw. Nichtberücksichtigung von Betei-
ligungsergebnissen sowie Angabe des 
Umsetzungshorizonts, dabei muss 
auch zielgruppengerechte Ansprache 
geachtet werden.41 

3.5 Befähigung von jungen Men-
schen 
3.5.1 Einführung 
Jugendbeteiligung braucht mehr als 
Strukturen und gute Absichten – sie 
braucht auch junge Menschen, die sich 
sicher, gehört und wirksam fühlen. Da-
mit junge Menschen Beteiligungsan-
gebote nutzen und mitgestalten kön-
nen, müssen sie befähigt werden: 

 
41 https://jugendstrategie.de/wp-content/up-
loads/2025/05/250430-SSPI-AB-
NAP_v12_BF.pdf  

durch Orientierung, Wissensvermitt-
lung, Begleitung und die Erfahrung 
echter Wirksamkeit.42 

Beteiligung setzt Kompetenzen voraus 
– und erzeugt gleichzeitig neue. Damit 
ist Befähigung kein Vorlauf zur Beteili-
gung, sondern Teil von ihr. Jugendliche 
brauchen Räume, in denen sie lernen 
dürfen, Verantwortung zu überneh-
men, mit Unsicherheiten umzugehen 
und eigene Perspektiven einzubringen. 

42 https://www.dbjr.de/artikel/jugendparla-
mente-als-ein-format-der-kommunalen-ju-
gendbeteiligung 
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Ebenso müssen Erwachsene lernen, 
Verantwortung abzugeben, zuzuhören 
und Beteiligung zu ermöglichen. 

Junge Menschen bringen viele Fähig-
keiten mit – aber oft fehlt ihnen Wis-
sen über kirchliche Strukturen, Fachvo-
kabular, Einblicke in Entscheidungs-
prozesse, Rollenverständnisse oder 
Wirkungswege.43 Ohne entsprechende 
Begleitung entsteht Unsicherheit, 
Rückzug oder das Gefühl, „nicht ge-
meint“ zu sein. Ebenso braucht es eine 
Kultur, in der Fehler erlaubt sind, Mei-
nungen gehört werden und Beteili-
gung auf Augenhöhe erfolgt. (Weiter-
führend jugendstrategie.de) 

Befähigung bedeutet deshalb nicht, 
junge Menschen erst „fit zu machen“, 
sondern ihnen echte Mitgestaltung zu-
zutrauen – und dabei die notwendige 
Unterstützung zu geben. 

3.5.2 Maßnahmen 
 Einführung eines Mentoring-

Programms: Erfahrene Gremi-
enmitglieder begleiten junge 
Menschen beim Einstieg in Be-
teiligungsgremien. 

 Entwicklung eines „Beteili-
gungs-Kompaktkurses“ für Ju-
gendliche: Überblick über kirch-
liche Strukturen, Beteiligungs-
möglichkeiten und Rechte. 

 Aufbau eines Ressourcenpools: 
Zusammensuchen und Erstellen 
von Arbeitsmaterialien, Check-
listen und Leitfäden für Beteili-
gung in unterschiedlichen kirch-
lichen Ebenen. 

 Schulung von Haupt- und Eh-
renamtlichen: Wie gelingt Be-
gleitung auf Augenhöhe?  

 Schaffung von Anreizen: Aner-
kennung (z. B. Teilnahmebe-
scheinigung, Zertifikate), Frei-
stellung oder Zertifizierung von 
Beteiligungsengagement. 

  

 
43 https://jugendstrategie.de/wp-content/up-
loads/2025/05/250430-SSPI-AB-
NAP_v12_BF.pdf S50 
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3.6 Zielgruppenentsprechende, 
vielfältige Beteiligungsmöglich-
keiten 
3.6.1 Einführung 
Beteiligung muss sich an den Men-
schen orientieren, die sie zur Mitge-
staltung berechtigen will – in diesem 
Fall an jungen Menschen mit ganz un-
terschiedlichen Lebensrealitäten, Inte-
ressen, Altersgruppen, Hintergründen 
und Ressourcen.44 Eine „Einheitsbetei-
ligung“ gibt es nicht. Damit Jugendbe-
teiligung gelingt, braucht es unter-
schiedliche Formen und Formate – je 
nach Alter, Beteiligungsziel, Zeit-
budget und Zugangsmöglichkeiten.45 
Nur so werden möglichst viele junge 
Menschen erreicht und können sich 
auf für sie passende Weise einbringen. 
Die Motivation der jungen Menschen 
zu verstehen ist essenziell, um im Hin-
blick auf künftige Formate, Jugendli-
che richtig anzusprechen.46 Und weil 
Kirche mit anderen Institutionen in 
Konkurrenz steht, muss sie sich durch 
attraktive Formate hervorheben. 

Vielfalt bedeutet hier unter anderem: 
analog und digital, niedrigschwellig 
und dauerhaft, repräsentativ und of-
fen, beratend oder entscheidend. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene sind keine homogene Gruppe. 
Beteiligungsbedarfe unterscheiden 
sich zwischen 10- und 25-Jährigen 

 
44 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2025/Hintergrundpapier_Ju-
gendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf  
45 https://www.dbjr.de/fileadmin/Posi-
tionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-be-
teiligung.pdf  
46 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/de-
liver/index/docId/5094/file/Ergebnisber-
icht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf S53 

ebenso wie zwischen Konfi-Gruppen, 
FSJler:innen, Ehrenamtlichen in der Ju-
gendarbeit oder berufstätigen jungen 
Erwachsenen. Nur wer alters- und mili-
eusensibel mit Beteiligungsformaten 
umgeht, schafft echte Zugänglichkeit. 
Beteiligung ist kein Selbstzweck, son-
dern muss anschlussfähig, machbar 
und motivierend gestaltet sein. 

Zielgruppengerecht muss auch die 
Einladung und die Informationsvertei-
lung zu Beteiligungsmöglichkeiten 
sein. Der Ergebnisbericht Jugenddia-
loge spricht davon, dass die Schulen 
bzw. Lehrkräfte mit 43 Prozent die 
wichtigste Informationsquelle aus-
machten. 36 Prozent der Jugendlichen 
haben über ihr weiteres Engagement 
davon erfahren und 19 Prozent über 
ihre Freund:innen. Das zeigt eindrück-
lich, dass eine persönliche Ansprache 
am stärksten dazu beigetragen hat, 
Jugendliche zur Teilnahme an den For-
maten zu motivieren.47 

Insbesondere in kooperativer Beteili-
gung in Erwachsenen-Strukturen, die 
oft ein hohes Maß an Vorwissen, Kom-
petenzen, Anpassungsfähigkeit, Fach-
vokabular und Durchsetzungsvermö-
gen benötigen, fordern wir Maßnah-
men, um das Machtgefälle zu reduzie-
ren, eine Beteiligung auf Augenhöhe 
und eine ständige Reflexion zur Ver-
hinderung von Scheinbeteiligung.48 

47 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/de-
liver/index/docId/5094/file/Ergebnisber-
icht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf S36 
48 https://jugendstrategie.de/wp-content/up-
loads/2025/05/250430-SSPI-AB-
NAP_v12_BF.pdf  

https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2025/Hintergrundpapier_Jugendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2025/Hintergrundpapier_Jugendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2025/Hintergrundpapier_Jugendbeteiligung_auf_Bundesebene_DBJR.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://jugendstrategie.de/wp-content/uploads/2025/05/250430-SSPI-AB-NAP_v12_BF.pdf
https://jugendstrategie.de/wp-content/uploads/2025/05/250430-SSPI-AB-NAP_v12_BF.pdf
https://jugendstrategie.de/wp-content/uploads/2025/05/250430-SSPI-AB-NAP_v12_BF.pdf
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Die „Qualitätsstandards für Kinder- 
und Jugendbeteiligung“49 (BMFSFJ, 
DBJR) fordern deshalb: Beteiligung 
muss freiwillig, altersgerecht, transpa-
rent und methodisch vielfältig gestal-
tet sein. 

3.6.2 Maßnahmen 
 Entwicklung eines Beteiligungs-

baukastens mit unterschiedli-
chen Formaten für verschiedene 
Altersgruppen und Beteiligungs-
tiefen. 

 Schulungsangebote und Crash-
Kurse zu Beteiligungshandwerks-
zeug und inhaltlichen Themen 
vor und in Beteiligungsangebo-
ten, um eine Augenhöhe unter 
den Beteiligten zu gewährleisten. 

 Förderung von Pilotprojekten mit 
aktuell schwer erreichbaren 
Gruppen (z. B. nicht-konfirmierte 
Jugendliche, junge Erwachsene 
ohne Gemeindeanbindung). 

 
49 https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6

3.6.3 Weiterführende Links 
 Wie die Bundesregierung Ju-

gendpolitik gestaltet: Ziele, 
Maßnahmen und Beteiligung 
im Überblick. 
https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e
7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-
politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugend-
strategie-der-bundesregierung-data.pdf  

c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-quali-
taetsstandards-fuer-kinder-und-ju-
gendbeteiligung-data.pdf  

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/204010/affa15d77c0b4a8da7e6c476e77446fc/mitwirkung-mit-wirkung-qualitaetsstandards-fuer-kinder-und-jugendbeteiligung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugendstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugendstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugendstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugendstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/146330/a6f7b2c5fbd995374eb7e7c22b8a4777/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-die-jugendstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
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Beteiligungsformate & 
-strukturen 
Wie im letzten Kapitel beschrieben, 
gibt es nicht die eine Lösung für Betei-
ligung, die alle jungen Menschen in ih-
rer Unterschiedlichkeit erreicht. Des-
halb müssen verschiedene kontinuier-
liche Formate und Formen miteinan-
der zu einem Partizipationsmix in einer 
vielfältigen Beteiligungslandschaft 
verzahnt werden.50 Junge Menschen 
haben eigene Vorstellungen, wie Be-
teiligung funktionieren sollte und in 
welchem Maße und auf welche Art 
und Weise sie sich einbringen wollen, 
deshalb ist Credo: „Die Gestaltung der 
Beteiligungsstrukturen muss durch die 
Jugendlichen selbst [oder mit-] be-
stimmt werden.“51 

Ergänzend dazu gilt für die Auswahl 
der Beteiligungsformate und -struktu-
ren, dass vor Ort und in den jeweiligen 
Bezirken aus diesem Spektrum an 
Möglichkeiten diejenigen Formen aus-
wählt werden sollen, die für sie pas-
send und sinnvoll sind. 
Das hängt stark von den Themen, den 
konkreten Bedürfnissen der jungen 

Menschen und den bestehenden 
Strukturen vor Ort ab. 

Auf den unterschiedlichen Ebenen in 
Kirchengemeinden, auf Bezirksebene 
und auf Ebene der Landeskirche sind 
geeignete Formen zu finden, wie Ju-
gendbeteiligung geschehen kann. 
Möglich wäre innerhalb eines Projekt-
zeitraumes verschiedene Modelle zu 
finden, zu erproben, zu evaluieren und 
dann auf Dauer zu stellen. Dies könnte 
innerhalb des rechtlichen Rahmens, 
der durch das Strukturerprobungsge-
setz der Landeskirche gesteckt ist, ge-
schehen.  

Der Ergebnisbericht Jugenddialoge 
warnt: “Sind diese einmal geschaffen, 
so ist allerdings nicht zwangsläufig da-
von auszugehen, dass diese den Cha-
rakter eine "Selbstläufers" annehmen. 
Denn nachrückende Generationen jun-
ger Menschen können andere Bedarfe 
im Hinblick auf Jugendbeteiligung ha-
ben.”52 

Im Folgenden werden ausgewählte 
Beteiligungsformate vorgestellt. Hie-
raus muss 

  

 
50 https://pca.st/episode/faf59901-7d42-
4f1b-8581-54726882123c  
51 https://www.dbjr.de/artikel/jugendparla-
mente-als-ein-format-der-kommunalen-ju-
gendbeteiligung 

52 https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Ju-
genddialoge_IAF_EH.pdf S27 

https://pca.st/episode/faf59901-7d42-4f1b-8581-54726882123c
https://pca.st/episode/faf59901-7d42-4f1b-8581-54726882123c
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5094/file/Ergebnisbericht_Jugenddialoge_IAF_EH.pdf
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Abbildung 1: Formate in einer vielfältigen Beteiligungslandschaft53 

4.1 Koordinierungsstelle Jugend-
beteiligung 

 

 
53 https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-
Guide_Formate_und_Methoden.pdf 

4.1.1 Einführung 
Über konkrete Beteiligungsformate 
hinaus braucht es unserer Einschät-
zung nach eine Art Koordinierungs-
stelle für Jugendbeteiligung in der 
Landeskirche. Die Koordinierungsstelle 
Jugendbeteiligung ist das organisato-
rische Rückgrat der landeskirchlichen 
Beteiligungsstruktur junger Menschen. 
Sie bündelt fachliche, strategische, ju-
ristische und kommunikative Aufga-
ben und stellt sicher, dass Jugendbe-
teiligung nicht punktuell, sondern dau-
erhaft, wirkungsvoll und strukturell 
verankert wird. 

Weitere 

Jugendgremien 

Jugendvertreter*innen in 
Erwachsenengremien 

Stellvertretende 
Beteiligung 

Politikberatung 

Punktuelle Beteiligungs-
veranstaltungen 

Dialog- und Aus-
tauschformate 

Jugendprojekte 

Beteiligung auf  
Erwachsenenveranstaltungen 

z. B. Jugendbeiträte, Zu-
kunftsräte, Jugendparla-

mente, Jugendsynode 

z. B. Jugendkonferenzen, Treffen 
mit Synodalen, Ausschüssen oder 

Gesprächskreisen 

z. B. Umfragen, Jugend-
hearings, Zukunftswerk-

stätten, Barcamps 

z. B. Jugendchecks 

z. B. Interviews, Citi-
zen Juries, Jugendan-
hörungen, Zukunfts-

werkstätten 
z. B. Quoten für Junge Men-

schen, Jugendbeiräte 
z. B. Ideenwettbe-

werbe 

z. B. Beteiligung von 
Eltern, Kinder- und Ju-

gendbeauftragte, 
AEJW 

z. B. bei Konferenzen, Podiums-
diskussionen, Workshops 

https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
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Die Koordinierungsstelle ist ein haupt-
amtlicher Arbeitsbereich und fester 
Bestandteil der kirchlichen Strukturen 
auf Landesebene, aber zuständig für 
alle Ebenen. Ihr Aufbau orientiert sich 
einerseits bedarfsgerecht an den Le-
benslagen und Anliegen junger Men-
schen und andererseits wirksamkeits-
gerecht an der institutionellen Struk-
tur der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. Ihre Gestaltung erfolgt 
maßgeblich unter Mitwirkung von Ju-
gendlichen – Beteiligung ist nicht nur 
Ziel, sondern auch Gestaltungsprinzip 
dieser Stelle. 

Damit Jugendbeteiligung in der Fläche 
wirksam werden kann, braucht es dar-
über hinaus auf allen Ebenen klare Zu-
ständigkeiten. Es wird daher relevant 
sein, zu klären, wer jeweils für Jugend-
beteiligung verantwortlich ist, bei-
spielsweise geschäftsführende Pfarr-
personen oder Bezirksjugendpfarrer. 
Die Koordinierungsstelle kann dabei 
unterstützen, bündeln und vernetzen, 
sie kann die Verantwortung vor Ort je-
doch nicht ersetzen. Ohne zusätzliche 
Ressourcen und entsprechende Zu-
ständigkeiten auf allen Ebenen wird 
eine nachhaltige Umsetzung von Ju-
gendbeteiligung herausfordernd sein. 

Ziel der Koordinierungsstelle ist es zu-
nächst, tragfähige Beteiligungsstruk-
turen aufzubauen und die Forderun-
gen junger Menschen systematisch in 
den kirchlichen Entscheidungsprozes-
sen zu verankern. In einem zweiten 
Schritt übernimmt sie die Weiterent-
wicklung, Qualitätssicherung und das 
Monitoring der Jugendbeteiligung in 
der Landeskirche. 

 
54 https://www.lajupf.de/aejw  

Sie ist die zentrale Sammelstelle für 
Informationen über Beteiligungspro-
jekte. 

Ergänzend soll ein Beirat aus Ehren-
amtlichen aufgebaut werden, der die 
tägliche Arbeit der Koordinierungs-
stelle Jugendbeteiligung praktisch un-
terstützt, indem er Erfahrungen und 
Perspektiven aus verschiedenen Kon-
texten einbringt und stärkt so die Qua-
lität und Wirksamkeit der Jugendbe-
teiligung. 

4.1.2 Aufgaben der Koordinierungs-
stelle 

 Aufbau und fachliche Begleitung 
von Beteiligungsformaten auf al-
len Ebenen. 

 Beratung von Kirchengemeinden, 
Bezirken und landeskirchlichen 
Gremien bei der Durchführung 
von Beteiligungsmaßnahmen. 

 Entwicklung standardisierter In-
strumente (Checklisten, Beteili-
gungsvereinbarungen, Qualitäts-
siegel). 

 Vernetzung relevanter Akteur:in-
nen – insbesondere Kirchenge-
meinden, Bezirke, Jugendver-
bände der AEJW54, Schulen und 
Hochschulgemeinden. 

 Organisation von Fortbildungen, 
Beteiligungscamps und Qualifi-
zierungsprogrammen für Jugend-
liche und Verantwortliche. 

 Dokumentation und Monitoring 
aller Beteiligungsprozesse. 

 Betrieb und Weiterentwicklung 
einer digitalen Plattform (z. B. ju-
gend.elkwue.de). 

https://www.lajupf.de/aejw
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 Betreuung des landeskirchlichen 
Jugendgremiums inklusive Wahl-
begleitung und Moderation. 

 Berichterstattung: jährlicher Be-
teiligungsbericht an die Landes-
synode. 

 Vernetzung mit dem Evangeli-
schen Jugendwerk in Württem-
berg (EJW), Dekanaten, Schulen, 
Hochschulgemeinden und weite-
ren relevanten Partnern. 

 Funktion als Beschwerdestelle 
für junge Menschen in Themen 
rund um Beteiligung. 

4.1.3 Anforderungen an die Koordinie-
rungsstelle 

 Die Stelle ist mit Personen zu be-
setzen, die über nachgewiesene 
Erfahrung in den Bereichen Ju-
gendbeteiligung, kirchliche Struk-
turen sowie Organisationsent-
wicklung verfügen.  

 Eine klare Anbindung an die lan-
deskirchlichen Strukturen, bei-
spielsweise an den Oberkirchen-
rat (OKR), ist sicherzustellen.  

 Die Koordinierungsstelle arbeitet 
eng und kontinuierlich mit rele-

vanten Akteuren zusammen, ins-
besondere mit dem Evangeli-
schen Jugendwerk (EJW), den Be-
zirksjugendwerken (da keine De-
kanatsjugendreferate vorhanden 
sind), den Evangelischen Hoch-
schulgemeinden, Akteuren der 
politischen Jugendbildung, der 
Diakonie sowie allen weiteren 
kirchlichen Akteuren, die in der 
Arbeit mit jungen Menschen tätig 
sind.  

 Die Stelle verfügt über ein Anhö-
rungsrecht bei jugendrelevanten 
Beschlussvorlagen.  

 Zudem hat sie Zugriff auf ent-
sprechende Bildungsbudgets zur 
Durchführung von Schulungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen und 
weiteren Maßnahmen der Ju-
gendbildung. 

4.1.4 Weiterführende Links 
 Grundsatzpapier 

zur Jugendbeteili-
gung als Leitlinie 
für Koordinie-
rungsstellen  
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positio-
nen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteili-
gung.pdf

https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2018/2018-DBJR-VV-POSITION-v2-beteiligung.pdf
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4.2 Gremium für junge Menschen 

 

4.2.1 Beschreibung 
Eine konkrete Beteiligungsform kann 
ein fest in den Strukturen der Ev. Lan-
deskirche verankertes, selbstorgani-
siertes Gremium sein, das maßgeblich 
an Entscheidungen beteiligt wird. Es 
soll aus ehrenamtlichen jungen Men-
schen (14–27 Jahre) bestehen, die ver-
schiedene Regionen und Arbeitsfelder 
repräsentieren. Delegationen aus Ju-
gendverbänden sind möglich; bera-
tend können Jugendpfarrer:innen und 
eine hauptamtliche Begleitung teil-
nehmen. 

4.2.2 Aufgaben 
Die Aufgaben des Jugendgremiums 
sollen querschnitthaft angelegt sein: 

 Vertretung der Interessen junger 
Menschen. 

 Erarbeitung innovativer Impulse. 

 Koordinierung von Aushand-
lungspositionen der Jugend. 

 
55 https://an-
tragsgruen.bv.vcp.de/std21121155/jugend-
politisches-konzept-des-vcp-51862/pdf 

 Planung und Durchführung offe-
ner Beteiligungsformate (z. B. 
Befragungen, Vollversammlun-
gen). 

 Beratung, Unterstützung und 
ggf. Eingliederung eigenständi-
ger Partizipationsinitiativen. 

 Vertretung jugendlicher Per-
spektiven in kirchlichen Ent-
scheidungen mit Rechten auf 
Anträge, Redebeiträge und Mit-
wirkung an Beschlüssen. 

 Unterrichtung und Einladung 
sachverständiger Fachleute. 

 Veranstaltung des Jugendkonfe-
renz (siehe 4.5.2 Unvollständige 
Liste ausgewählter punktueller 
Beteiligungsformate. 

 Wahrnehmung der Sitze in der 
Landessynode. 

 Positionierung zu tagesaktuellen 
(jugend-)politischen Themen55. 

Dafür sind finanzielle Ressourcen 
wichtig, ein eigenes Budget sowie 
hauptamtliche Begleitung für Organi-
sation, Onboarding, Befähigung und 
Evaluation. 
Mindestens drei Sitze sollen mit vol-
lem Stimmrecht in der Landessynode 
geschaffen werden, die als Gremiums-
kontingent vergeben und nach Bedarf 
mit wechselnden Delegierten besetzt 
werden können. 

Auswahlverfahren, Mandat, Amtszeit, 
Rotation, Sitzungsrhythmus, Vorsitz 
und die Zusammenarbeit mit der Kir-
che sind noch festzulegen. Der Prozess 

https://antragsgruen.bv.vcp.de/std21121155/jugendpolitisches-konzept-des-vcp-51862/pdf
https://antragsgruen.bv.vcp.de/std21121155/jugendpolitisches-konzept-des-vcp-51862/pdf
https://antragsgruen.bv.vcp.de/std21121155/jugendpolitisches-konzept-des-vcp-51862/pdf
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muss transparent sein – mit klaren Re-
geln zu Themen, Zielen, Rahmenbedin-
gungen, Kommunikation und den Zu-
gängen zu Entscheidungsträger:innen. 

Das Jugendgremium der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
ist somit ein zentrales, dauerhaft 
etabliertes Organ, das junge Men-
schen im Alter von 14 bis 27 Jahren re-
präsentiert. Es gibt der jungen Genera-
tion eine aktive Stimme in den Ent-
scheidungsprozessen der Landeskir-
che und erfüllt eine doppelte Funktion: 

 Vertretungsforum: Es bündelt 
jugendliche Perspektiven und 
vertritt sie auf Landeskir-
chenebene. 

 Mitbestimmungsgremium: Es 
entsendet stimmberechtigte 
Mitglieder in die Landessynode 
und wirkt damit unmittelbar an 
Beschlüssen mit. 

4.2.3 Zusammensetzung 
 ca. 30 junge Menschen im Alter 

von 14 bis 27 Jahren, die eine 
breite regionale, soziale und 
thematische Vielfalt repräsen-
tieren. 

 Wahl oder Entsendung über ein 
geregeltes Verfahren (z. B. 
durch Kirchenbezirke und Ju-
gendverbände). 

 Amtszeit in der Regel drei Jahre, 
Wiederwahl möglich. 

 Innerhalb des Gremiums Wahl 
eines Präsidiums zur Leitung 
und Außenvertretung. 

Das Gremium ist damit sowohl Platt-
form jugendlicher Selbstvertretung als 
auch strukturierte Schnittstelle zur 
Landeskirche. 

4.2.4 Strukturelle Verankerung, Legiti-
mation und notwendige Gesetzesän-
derungen 
Kirchenrechtliche Einbindung:  
Das Jugendgremium wird als eigen-
ständiges Organ in die Verfassung der 
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg aufgenommen. Es erhält fol-
gende Kernrechte: 

 Anerkennung als repräsentatives 
Organ junger Menschen  

 Mindestens 3 Sitze in die Landes-
synode. 

 Rederecht in allen jugendrelevan-
ten Vorlagen sowie Anhörungs-
recht bei Grundsatzfragen. 

4.2.5 Weiterführende Links 
 Orientierung für 

Kommunen: Jugend-
parlamente als 
Strukturform echter 
Mitbestimmung 
 https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-
als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteili-
gung 

 Praxisleitfaden für 
starke und wirksame 
Jugendgremien in 
der Kommune 
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_up-
load/KomKJB/Themen/240821_Bro-
sch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgre-
mien__nicht_BF.pdf 

 Jugendbeiräte als 
Beteiligungsformat: 
ein Praxisbeispiel 
https://www.kinder-
rechte.de/beteiligung/starke-
kinder-und-jugendparlamente/jugendbeirat 

 Praxisleitfaden zur 
Zusammenarbeit 
zwischen Jugendgre-
mien, Verwaltung 
und Politik 
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redak-
tion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kin-

https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.dbjr.de/artikel/jugendparlamente-als-ein-format-der-kommunalen-jugendbeteiligung
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Themen/240821_Brosch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgremien__nicht_BF.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Themen/240821_Brosch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgremien__nicht_BF.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Themen/240821_Brosch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgremien__nicht_BF.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Themen/240821_Brosch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgremien__nicht_BF.pdf
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente/jugendbeirat
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente/jugendbeirat
https://www.kinderrechte.de/beteiligung/starke-kinder-und-jugendparlamente/jugendbeirat
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Material/Material_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-Verwaltung_2022_WEB.pdf
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Material/Material_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-Verwaltung_2022_WEB.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Themen/240821_Brosch%C3%BCre_Wirksame_Jugendgremien__nicht_BF.pdf
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der-und_Jugendparlamente/Material/Mate-
rial_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-
Verwaltung_2022_WEB.pdf 

 Landesjugendkam-
mer als Beispiel in-
stitutionalisierter Ju-
gendvertretung auf 

Landesebene  
https://www.ejh.de/ueberuns/landesjugendkam-
mer 

4.3 Jugend-Checks 

 

4.3.1 Beschreibung 
Jugend-Checks sind strukturierte Ver-
fahren, mit denen alle Entscheidun-
gen, Verordnungen, Gesetzesvorlagen 
und strategischen Ziele der Landessy-
node sowie der Dezernatsleitungen 
systematisch auf ihre Auswirkungen 
auf junge Menschen geprüft werden. 
Sie tragen zu mehr Jugendgerechtig-
keit und zu einer höheren Qualität von 
Gesetzgebung und Beschlüssen bei. 
Durch die frühzeitige Prüfung werden 
mögliche Folgen für junge Menschen 
sichtbar gemacht, wodurch die Sensi-
bilität für ihre Lebenslagen steigt und 
jugendgerechte Lösungen gefördert 
werden. 

Das Verfahren ist zweistufig aufge-
baut: 

 Vorprüfung: In einem frühen Sta-
dium wird ermittelt, ob junge 
Menschen spezifisch betroffen 
sind, also ob die Auswirkungen für 
sie von denen anderer Altersgrup-
pen abweichen. 

 Hauptprüfung: Liegt eine spezifi-
sche Betroffenheit vor, erfolgt 
eine detaillierte Analyse anhand 
standardisierter Prüfraster. Diese 
beleuchten verschiedene Lebens-
bereiche und Wirkdimensionen, z. 
B. Bildung, Freizeit, Teilhabe oder 
finanzielle Auswirkungen. 

Die Entwicklung der Prüfraster erfolgt 
unter Einbeziehung der Expertise jun-
ger Menschen in eigener Sache sowie 
von Fachleuten aus den Bereichen Ju-
gendarbeit und Gleichstellung. Dabei 
wird Bezug genommen auf etablierte 
Verfahren wie die bundesweiten Ju-
gend-Checks (vgl. jugend-check.de), 
oder die der Ev. Kirche Hessen-Nassau 
(vgl. ev-jugendcheck.de) die methodi-
sche Orientierung geben können. 

Mit diesem Verfahren wird sicherge-
stellt, dass Jugendbelange frühzeitig, 
systematisch und nachvollziehbar in 
die kirchliche Entscheidungsfindung 
verbindlich eingebunden sind. 

Die Hauptprüfung der Jugendchecks 
wird durch ein diverses Team durchge-

https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Material/Material_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-Verwaltung_2022_WEB.pdf
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Material/Material_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-Verwaltung_2022_WEB.pdf
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Material/Material_neu/DKHW_StaKiJuPa_Ratgeber_FK-Politik-Verwaltung_2022_WEB.pdf
https://www.ejh.de/ueberuns/landesjugendkammer
https://www.ejh.de/ueberuns/landesjugendkammer
https://www.jugend-check.de/
https://www.ev-jugendcheck.de/
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führt. Es besteht aus jungen Men-
schen, die ihre lebensweltliche Exper-
tise einbringen sowie Menschen mit 
Fachwissen. Dieses Team arbeitet in 
Zusammenarbeit mit den Antragstel-
lenden. 

4.3.2 Szenario: Jugend-Checks an die 
AEJW ansiedeln56 
Alternativ könnte auch das Gremium, 
das die Jugend-Checks durchführt, 
auch an der Arbeitsgemeinschaft der 
evangelischen Jugendarbeit in Würt-
temberg (AEJW) angesiedelt werden.  

Dies würde die Breite der evangeli-
schen Jugendarbeit in Württemberg 
abbilden, denn in der AEJW sind alle 
Träger und Verbände vertreten, die auf 
dem Gebiet der Landeskirche Jugend-
arbeit machen. Neben dem EJW, als 
größtem Jugendverband, sind noch 30 
weitere in Württemberg aktiv und in 
der AEJW zusammengeschlossen. Die 
Beteiligung junger Menschen passt zu 
den Aufgaben der AEJW, die in §2 der 
Ordnung wie folgt festgeschrieben ist:  

 Informations- und Meinungsaus-
tausch 

 Förderung der Zusammenarbeit 
 Beratung gemeinsamer Ziele 
 Vertretung gemeinsamer Anliegen 
gegenüber Kirche und Gesellschaft  

Nach der Ordnung der AEJW könnte 
das Gremium als Ausschuss der AEJW 
von der Mitgliederkonferenz der AEJW, 
die 2x pro Jahr stattfindet, eingesetzt 
werden. Die Mitgliederkonferenz 
könnte bei Ausscheiden dann auch 
Menschen nachwählen. 

 
56 Eine Erarbeitung von Landesjugendpfarrer 
Matthias Rumm 

Das Gremium könnte sich zusammen-
setzen aus Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus den landeskirchli-
chen Verbänden, welche die Arbeits-
gemeinschaft für landeskirchliche Ju-
gendarbeit (ALJ) bilden und den Wer-
ken und Verbänden. Denkbar wäre hier 
ein Verhältnis von 2:1 oder 1:1. Die 
beiden Säulen könnten sich unterei-
nander über Kandidierende aus den 
Mitgliedsverbänden absprechen und in 
den Ausschuss entsenden. Der Aus-
schuss tagt dann zwischen den Sitzun-
gen der Landessynode und gibt vor 
Abstimmung von Gesetzen über den 
Ständigen Ausschuss der AEJW Voten 
ab. Vorschlag zur Zusammensetzung 
(könnte in einer Geschäftsordnung ge-
regelt werden): - Ausschussvorsitz aus 
der Mitte der Mitgliederkonferenz 
AEJW (diese Person sollte unter 27 
Jahren sein) - 6 Delegierte aus der MK 
AEJW (wobei mindestens 2 unter 27 
Jahren sein sollten) – wobei eine Per-
son die Stellvertretung im Ausschuss-
vorsitz ist - 4 Jugendliche aus der ALJ - 
2 Jugendliche aus Werken und Verbän-
den 

4.3.3 Weiterführende Links 
 Instrument zur syste-
matischen Bewertung 
der Folgen politischer 
Entscheidungen 
https://jugend-check.de 

 Kirchliche Praxisplatt-
form für den Jugend-
check  
https://ev-jugendcheck.de  

https://jugend-check.de/
https://ev-jugendcheck.de/
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 Bericht jugendlicher 
Synodaler: Perspekti-
ven und Erfahrungen 
aus direkter Beteili-
gung  
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads /Landesju-
gendkonvent/220522_Bericht_Jugendsynodale.pdf 

 Jugendcheck-Bericht 
2024: Analyse kirchli-
cher Vorhaben 
https://ev-jugendcheck.de/wp-
content/uploads/Jugendcheck-
2024-final-1.pdf 

 Fachliche Grundlage 
für die Umsetzung 
von Jugendchecks in 
kirchlichen Entschei-
dungsprozessen 
https://kirchenrecht-ekhn.de/synodalds/57058.pdf 

 Detailkonzept zur 
Verankerung von Ju-
gendperspektiven in 
Gesetzgebungsver-
fahren  
https://ev-jugendcheck.de/wp-content/uplo-
ads/Drucksache1225g.pdf

4.4 Politikberatung 

 

4.4.1 Beschreibung 
Politikberatung ist ein Beteiligungsfor-
mat, das wie der Name sagt, junge 
Menschen für die Beratung zu vorge-
gebenen Themen einlädt. Gremien, In-
stitutionen oder ähnliche hören junge 
Menschen als Expert:innen in eigener 
Sache an.  

 
57 https://citizensjury.word-
press.com/2013/02/03/youth-citizens-jury/  
58 Jugendanhörungen  ermöglichen es jungen 
Menschen, ihre Perspektiven und Anliegen zu 
konkreten Themen oder Vorhaben einzubringen, 

Junge Menschen haben dadurch die 
Möglichkeit in der Regel zeitlich be-
grenzt und auf ein Thema konzentriert 
ihre Sichtweisen und Erfahrungen ein-
zubringen und Einfluss auf politische 
Aushandlungsprozesse zu nehmen. 
Damit werden jugendliche Belange 
nicht erst im Nachhinein berücksich-
tigt, sondern von Beginn an in strate-
gische Überlegungen und Entschei-
dungsprozesse integriert. 

Das Spektrum möglicher Partizipa-
tionsformate ist breit und orientiert 
sich an bewährten Verfahren der poli-
tischen Beteiligung. Dazu gehören: 

 Citizen Juries (Bürger:innenju-
rys)57 

 Jugendanhörungen und Jugend-
Audits58 

 Schriftliche Stellungnahmen 

während Jugendaudits systematisch überprü-
fen, inwieweit Entscheidungen, Strukturen oder 
Prozesse die Interessen und Bedürfnisse junger 
Menschen berücksichtigen. 
 

https://www.ejb.de/Dateien/Downloads%20/Landesjugendkonvent/220522_Bericht_Jugendsynodale.pdf
https://www.ejb.de/Dateien/Downloads%20/Landesjugendkonvent/220522_Bericht_Jugendsynodale.pdf
https://ev-jugendcheck.de/wp-content/uploads/Jugendcheck-2024-final-1.pdf
https://ev-jugendcheck.de/wp-content/uploads/Jugendcheck-2024-final-1.pdf
https://ev-jugendcheck.de/wp-content/uploads/Jugendcheck-2024-final-1.pdf
https://kirchenrecht-ekhn.de/synodalds/57058.pdf
https://citizensjury.wordpress.com/2013/02/03/youth-citizens-jury/
https://citizensjury.wordpress.com/2013/02/03/youth-citizens-jury/
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 Das besondere Recht auf „Anre-
gungen und Beschwerden“ 

 Interviews und Fokusgruppen 

 Workshops, Zukunftswerkstät-
ten und Dialogformate 

4.4.2 Weiterführende Links 
 Werkzeugkasten für 

Politikberatung mit 
jungen Menschen 
https://www.kom-
kjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-
FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_For-
mate_und_Methoden.pdf 

 Grundlagenpapier 
zur Rolle junger 
Menschen als Ex-
pert*innen in eige-
ner Sache in der Politikberatung 
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/up-
loads/2021/05/Langversion-der-Definition-Ju-
gendpolitikberatung-1.pdf

4.5 Punktuelle Beteiligungsver-
anstaltungen 

 

4.5.1 Einführung 
Punktuelle Beteiligungsveranstaltun-
gen bieten jungen Menschen die Mög-
lichkeit, sich gezielt zu bestimmten 
Themen einzubringen, ihre Perspekti-
ven sichtbar zu machen und Impulse 
für die kirchliche Arbeit zu geben – un-
abhängig von einer festen Gremien-

mitgliedschaft. Sie schaffen nieder-
schwellige Zugänge, fördern die Ver-
netzung untereinander und öffnen den 
Dialog mit Entscheidungsträger:innen. 
Diese Veranstaltungen ergänzen die 
dauerhafte Jugendbeteiligung und tra-
gen dazu bei, die Kirche für junge Men-
schen lebendig und relevant zu gestal-
ten. 

4.5.2 Unvollständige Liste ausgewähl-
ter punktueller Beteiligungsformate 

 Jugendhearings: Öffentliche An-
hörungen vor Synodensitzungen, 
in denen junge Menschen ihre 
Meinungen zu aktuellen Themen 
direkt einbringen können. 

 Jugendkonferenzen: Regionale 
oder landeskirchliche Versamm-
lungen, in denen jugendliche Teil-
nehmende gemeinsam an Frage-
stellungen arbeiten und Empfeh-
lungen erarbeiten. 

 Zukunftswerkstätten: Kreative 
Workshops, die gemeinsam mit 
Jugendlichen neue Ideen für 

https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
https://www.komkjb.de/fileadmin/user_upload/KomKJB/Online-FoBi/2024-09-23_Praxis-Guide_Formate_und_Methoden.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
https://jugendpolitikberatung.de/wp-content/uploads/2021/05/Langversion-der-Definition-Jugendpolitikberatung-1.pdf
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kirchliche Themen und Projekte 
entwickeln. 

 Digitale Beteiligungsaktionen: 
Online-Umfragen, Social-Media-
Kampagnen oder virtuelle Work-
shops, die niedrigschwellige Teil-
habe ermöglichen. 

 Jugendkirchentage: Großveran-
staltungen mit Gottesdiensten, 
Workshops und Podiumsdiskus-
sionen, die Jugendbeteiligung er-
lebbar machen. 

 Barcamps: Offene, selbstorgani-
sierte Treffen zu verschiedenen 
kirchlichen Themen, bei denen 
Teilnehmende eigene Themen 
einbringen. 

 Thematische Beteiligungswo-
chen: Zeitlich begrenzte Aktionen 
in Gemeinden, z. B. zu Fragen der 
Haushaltsplanung oder Nachhal-
tigkeit. 

4.5.3 Praktische Umsetzung 
 Entwicklung eines Methodenkof-

fers und Veranstaltungskalen-
ders. 

 Finanzierung und Unterstützung 
durch die Landeskirche. 

 Förderung von lokalen, regiona-
len und landeskirchlichen Forma-
ten wie Jugendhearings, Jugend-
kirchentagen, digitalen Work-
shops u.v.m. 

4.6 Quoten für junge Menschen 
in Gremien 

 

4.6.1 Beschreibung 
Verbindliche Quoten sichern die Reprä-
sentation und Einflussnahme junger 
Menschen in kirchlichen Gremien. Quo-
ten sind bewährte Instrumente, um 

die strukturelle Unterrepräsentation 
zu korrigieren und Jugendbeteiligung 
wirksam zu machen. Eine Quote für 
junger Mitglieder (unter 27 Jahren) in 
Kirchengemeinderäten, Landessynode 
und anderen Gremien gewährleistet 
eine echte Jugendvertretung. 

4.6.2 Wissenschaftlicher Nachweis 
In unterschiedlichen Studien wurde die 
Wirksamkeit von Quoten nachgewie-
sen: 

 Quoten erhöhen die Beteiligung 
junger Menschen, 

 fördern die Einbringung jugend-
relevanter Themen, 

 verbessern Vernetzung und Le-
gitimation, 

 verhindern symbolische Beteili-
gung oder vollständiges Aus-
bleiben junger Stimmen. 
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4.7 Vetorecht in der Landessy-
node 

 

4.7.1 Einführung 
Ein suspensives Veto der jungen Men-
schen in der Landessynode ist ein wir-
kungsvolles Instrument zum Schutz 
der Interessen junger Menschen. Es er-
möglicht den jungen Menschen in der 
Synode, bei Entscheidungen, die sie 
als gravierend nachteilig für junge 
Menschen bewerten, ein Einspruchs-
recht auszuüben, das eine erneute Be-
ratung und Abstimmung zur Folge hat. 
Dabei handelt es sich nicht um ein ab-
solutes Blockaderecht, sondern um ein 
Mittel, das Dialog und Nachbesserun-
gen fördern soll und zugleich die be-
sondere Bedeutung der Jugendper-
spektive hervorhebt. 

Ein solches Vetorecht stellt ein sehr 
starkes Instrument jugendlicher Betei-
ligung innerhalb der kirchlichen Ver-
fassung dar. Es signalisiert nicht nur 
symbolisch, sondern rechtsverbindlich, 
dass Entscheidungen, die junge Men-
schen betreffen, nicht ohne ihre Zu-
stimmung getroffen werden dürfen. 
Mit der Einführung dieses Vetorechts 
würde die Evangelische Landeskirche 

in Württemberg ein klares Zeichen für 
eine generationengerechte Demokra-
tie setzen und ihre Verfassung zu-
kunftsweisend gestalten. Es verdeut-
licht, dass die junge Generation nicht 
nur stimmberechtigt, sondern auch 
mitverantwortlich ist – selbst, wenn 
sie strukturell in der Minderheit ver-
bleibt. 

Das Vetorecht dient nicht der Blo-
ckade, sondern der Sicherstellung fai-
rer Aushandlungsprozesse, in denen 
die Stimmen junger Menschen ver-
bindlich berücksichtigt werden. So hat 
das Vetorecht eine korrektive und ab-
sichernde Funktion und greift beson-
ders dort, wo jugendliche Interessen 
ohne reguläre Mehrheit ihrer Vertre-
ter:innen gefährdet oder übergangen 
werden könnte. 

4.7.2 Voraussetzungen und Ablauf des 
Vetorechts 
1. Voraussetzungen für die Einlegung 

des Vetos 
 Das Veto kann nur von den in der 
Landessynode vertretenen Junge 
Menschen in der Synode gemein-
sam und einstimmig eingelegt 
werden. 

 Das Veto bezieht sich ausschließ-
lich auf Entscheidungen, die nach 
Auffassung der jungen Menschen 
in der Synode gravierende negative 
Auswirkungen auf junge Men-
schen haben. 

2. Verfahren zur Ausübung des Vetos 
a) Erste Abstimmung: 

 Die Landessynode trifft eine 
Entscheidung zu einer Vorlage. 

 Nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses prüfen die jungen Men-
schen in der Synode, ob das Er-
gebnis unzumutbar ist. 



 

36 

b) Einlegung des Vetos: 
 Ist das Ergebnis aus Sicht aller 

jungen Menschen in der Sy-
node unzumutbar, können sie 
ein Veto eingelegt. 

 Das Ergebnis der ersten Ab-
stimmung wird damit für un-
gültig erklärt. 

c) Erneute Beratung: 
 Die Vorlage wird erneut in der 

Landessynode behandelt. 
 Die jungen Menschen in der 

Synode legen in der erneuten 
Beratung ihre Argumente und 
die möglichen negativen Aus-
wirkungen der ersten Ent-
scheidung ausführlich dar. 

d) Zweite Abstimmung: 
 Nach der erneuten Beratung 

erfolgt eine zweite Abstim-
mung, deren Ergebnis endgül-
tig und rechtsverbindlich ist.  

 Wird bei der zweiten Abstim-
mung ebenfalls die Entschei-
dungsoption aus der ersten 
Abstimmung gewählt, muss 
eine schriftliche Begründung 
erstellt werden. 

 Ggfs. muss die zweite Abstim-
mung eine bestimmte Mehr-
heit erreichen.  
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Schlussbemerkung 
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Schlussbemerkung 
Der Erfolg dieser Maßnahmen hängt 
von der gemeinsamen Verantwortung 
aller kirchlichen Ebenen ab. Landessy-
node, Oberkirchenrat, Dekanate, Kir-
chengemeinden sowie die jungen 
Menschen selbst sind aufgerufen, Ju-
gendbeteiligung kontinuierlich zu un-
terstützen, weiterzuentwickeln und 
mit Leben zu füllen. Sie ist kein „päda-
gogisches Nebenprodukt“, sondern ein 
konstitutives Element kirchlicher Er-
neuerung, das die demokratische Legi-
timation und Zukunftsfähigkeit der 
Kirche stärkt. 

Dieses Dokument versteht sich als zu-
sammenfassende Darstellung der aus-
gewerteten und zugrunde liegenden 
Quellen. Vielmehr bietet es einen ori-
entierenden Überblick und soll Impulse 
für eine mögliche konkrete Umsetzung 
geben.  

Zusammenfassend möchten wir hier 
erneut erwähnen, dass die Rahmenbe-
dingungen grundlegend und entschei-
dend für die Qualität und Wirksamkeit 
der Beteiligung sind. Beteiligungsfor-
mate müssen jeweils passend zu den 
Themen und der jeweiligen Zielgruppe 

individuell ausgewählt und gestaltet 
werden. Aus unserer Sicht ist die Koor-
dinierungsstelle zentral, da sie Syner-
gieeffekte ermöglicht, den Druck von 
Einzelinitiativen reduziert, indem sie 
Wissenstransfer und den Austausch 
von Best Practices sicherstellt und de-
ren Nutzung fördert, sowie eine konti-
nuierliche und langfristige Etablierung 
von Beteiligungsprozessen unter-
stützt. 

Als nächsten Schritt sollen unter-
schiedlichste junge Menschen zu Wort 
kommen und in die Aushandlungspro-
zesse von Anfang an eingebunden 
werden. 

Und wir wünschen uns zeitnah eine 
Umsetzung. Dass wir schnell miteinan-
der in die Umsetzung kommen.  

Dieses Dokument markiert somit kei-
nen Endpunkt, sondern einen Auftakt: 
Es soll dazu ermutigen, Beteiligung 
nicht nur formal zu ermöglichen, son-
dern sie tatsächlich wirksam zu gestal-
ten – für eine Kirche, in der junge Men-
schen als ernst genommene Part-
ner:innen ihren gleichberechtigten 
Platz finden und aktiv an ihrer Zukunft 
mitwirken. 

 



Hoffnungsträger:innen-Initiative 
„Mit der Jugend(arbeit) rechnen – für die Zukunftskirche!“

E-Mail: info@fuer-die-zukunftskirche.de
Internet: https://www.fuer-die-zukunftskirche.de
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